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würfen und Kostenüberschlägen sowie Entwürfen 
und Gesamtkostenplänen — Kostenvoranschlägen — 
(GBl. S. 634) der Projektierungsarbeiten sind:

a) für Investitionsvorhaben der Industrie, des 
Verkehrs und des Post- und Fernmeldewesens:

die jeweils zuständigen Fachministerien bzw. 
das Staatssekretariat für Nahrungs- und Ge
nußmittelindustrie der Deutschen Demokra
tischen Republik,

b) für Investitionsvorhaben der Wasserwirtschaft:
die Staatliche Plankommission — Haupt
abteilung Wasserwirtschaft,

c) für alle übrigen zentralen Investitionsvorhaben 
einschl. des volkseigenen Wohnungsbaues und 
der vorbereitenden Städteplanung:

das Ministerium für Aufbau der Deutschen 
Demokratischen Republik,

d) für die Investitionsvorhaben der Länder:
, die Hauptabteilungen Aufbau der Mini

sterien für Industrie und Aufbau (Sachsen: 
Ministerium für Industrie, Arbeit und Auf
bau; Brandenburg: Ministerium für Wirt
schaft und Arbeit).

§ 5
Die Aufträge für die Durchführung der Entwurfs

arbeiten sind von den Planträgern an die nachstehend 
genannten Stellen zu erteilen:

a) für Investitionsvorhaben der Planträger gemäß 
§ 4 Buchst, a:
1, für den technologischen Teil:

an die den Planträgern unterstehenden fach
lichen Konstruktionsbüros,

2. für den bautechnischen Teil:
an die dem Ministerium für Schwerindustrie 
der Deutschen Demokratischen Republik 
— Hauptverwaltung Bauindustrie — unter
stehende VVB-Industrieentwurf, mit Aus
nahme der Ministerien f ür Verkehr und Post- 
und Fernmeldewesen der Deutschen Demo
kratischen Republik, die die ihnen unter
stehenden Entwurfsbetriebe beauftragen. 

Zwischen den Konstruktionsbüros und den Ent
wurfsbetrieben ist eine enge Gemeinschaftsarbeit zu 
organisieren.

b) Für die Investitionsvorhaben der Wasserwirt
schaft sind die fachlich geeigneten Entwurfs
betriebe zu beauftragen,

c) für die Investitionsvorhaben gemäß § 4 Buchst.c: 
an die dem Ministerium für Aufbau der Deut
schen Demokratischen Republik unterstehen
den Entwurfsbetriebe,

d) für Investitionsvorhaben gemäß § 4 Buchst, d:
an die fachlich geeigneten volkseigenen Ent
wurfsbetriebe und Konstruktionsbüros ent
sprechend der Gliederung für die zentralen Vor
haben. Abschnitt II

§ 6
Die Planträger (zentrale und der Länder) sind da

für verantwortlich, daß in ihrem Zuständigkeits
bereich die Anweisung für die Erstellung und Prü
fung von Entwürfen und Kostenüberschlägen gemäß 
Anweisung vom 15. Juni 1950 für die Erstellung und 
Prüfung von Vorentwürfen und Kostenüberschlä

gen sowie Entwürfen und Gesamtkostenplänen — 
Kostenvoranschlägen—(GBl.S.634) ein gehalten wird.

§ 7
Die Planträger (alle Fachministerien und Staats

sekretariate mit eigenem Geschäftsbereich der Deut
schen Demokratischen Republik und die Landes
regierungen) haben die zur Projektierung vorge
sehenen Investitionsvorhaben in Listen zu erfassen 
und den für die Durchführung der Projektierung 
verantwortlichen Stellen nach § 4 spätestens bis zum
26. Mai 1951 in dreifacher Ausfertigung zu übermit
teln. Die Listen müssen von den zuständigen Mini
stern bzw. Staatssekretären mit eigenem Geschäfts
bereich der Deutschen Demokratischen Republik, den 
Ministerpräsidenten der Länder bzw. ihren Stellver
tretern, die mindestens die Dienststellung eines 
Hauptabteilungsleiters haben müssen, bestätigt sein.

§ 8
Die für die Durchführung der Entwurfsarbeiten 

verantwortlichen Stellen gemäß § 4 haben in die 
Listen nach § 7 die mit der Ausführung der Projek
tierung beauftragten Entwurfsbetriebe einzutragen, 
1 Exemplar der Deutschen Investitionsbank zu über
mitteln und 1 Exemplar dem Planträger zurückzu
reichen. g g

Die Auftragserteilung und der Vertragsabschluß 
haben durch die Planträger sofort nach Rückgabe 
der Listen mit den darin bestätigten Entwurfsbetrie
ben zu erfolgen. § jq

Die fertiggestellten Vorentwürfe und Entwürfe 
sind einschl. der Kostenrechnung für ihre Erstellung 
und einer Ausfertigung des abgeschlossenen Ent
wurf svertrages laufend gemäß Anweisung vom 15. 
Juni 1950 für die Erstellung und Prüfung von Vor
entwürfen und Kostenüberschlägen sowie Entwür
fen und Gesamtkostenplänen — Kostenvoranschlä
gen — (GBl. S. 634) den für die Erteilung der Prüf
bescheide zuständigen Fachministerien von den Plan
trägern zur Erteilung der Prüfbescheide zu über
geben. Eine Erklärung, daß der zur Prüfung vor
gelegte Vorentwurf bzw. Entwurf den Wünschen des 
Auftraggebers entspricht, ist beizufügen.

§ 11
Die Planträger haben die Bezahlung der geprüf

ten und von ihnen bestätigten Honorarrechnungen 
durch die Deutsche Investitionsbank zu veranlassen.

§ 12
Mittel für die Durchführung von Wettbewerben 

zur Lösung bestimmter Projektierungsaufgaben dür
fen aus den Projektierungsmitteln nicht entnommen 
werden, sondern sind beim Ministerium für Aufbau 
der Deutschen Demokratischen Republik besonders 
zu beantragen. § 13

Die für die Durchführung und fachliche Prüfung 
verantwortlichen Stellen (§ 4 Buchst, a bis d) erlas
sen auf ihrem Fachgebiet für die Entwurfsbetriebe 
die erforderlichen Anweisungen.

Berlin, den 14. Mai 1951
Staatliche Plankommission 

Der 1. Stellvertreter des Vorsitzenden 
L e u s c h n e r  
Staatssekretär
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